Abwasserbeseitigungssatzung
der Samtgemeinde Himmelpforten

Aufgrund der 88 6, 8 und 40 der Niedersachsischen Gemeindeordnung vom 22.08.1996 (Nds.
GVBI. S. 382), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 14.06.1993 (Nds. GVBI. S. 113), in
Verbindung mit den 88 148, 149 des Niederséchsischen Wassergesetzes vom 20.08.1990
(Nds. GVBI. S. 371), jeweils in der zur Zeit geltenden Fassung, hat der Rat der Samtgemeinde
Himmelpforten in seiner Sitzung am 21. Juni 2001 folgende Satzung beschlossen:
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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

§1
Allgemeines

Die Samtgemeinde Himmelpforten betreibt zur Beseitigung des in ihrem Entsorgungs-
gebiet anfallenden Abwassers (Schmutzwasser) nach MaRgabe dieser Satzung eine
rechtlich jeweils selbstandige Anlage

a) zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung im Samtgemeindegebiet mit der Ausnahme
der
Gemeinde GroRenwdrden (Einrichtung ,,Himmelpforten“) und

b) zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung in den Ortsteilen GroRenwdrden-Ort und
»Im Strich“ der Gemeinde GrofRenwdrden (Einrichtung ,,GroRenwdrden*)

als offentliche Einrichtung. Die Abwasserbeseitigung umfalit das Sammeln, Fortleiten,
Behandeln, Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser sowie das Entwéssern
von Kiléarschlamm im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung, soweit die
Samtgemeinde abwasserbeseitigungspflichtig ist.

Die  Abwasserbeseitigung  erfolgt  mittels  zentraler ~ Kanalisations-  und
Abwasserreinigungs-anlagen im Trennverfahren (zentrale Abwasseranlagen) oder mittels
Einrichtungen und Vorkehrungen zur Abfuhr und Behandlung von Abwasser
einschlieBlich Fékalschlamm (dezentrale Abwasseranlage).

Die Samtgemeinde kann die Abwasserbeseitigung ganz oder teilweise durch Dritte
vornehmen lassen.

Ein Rechtsanspruch auf Herstellung, Erganzung oder Betrieb 6ffentlicher Abwasser-
anlagen uberhaupt oder in bestimmter Weise oder auf den Anschluf an sie besteht nicht.
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§2
Begriffsbestimmungen

Grundstiick im Sinne dieser Satzung ist das Grundstiick im Sinne des Grundbuchrechts.
Mehrere solcher Grundstiicke gelten dann als ein Grundstlick, wenn sie eine wirtschaft-
liche Einheit bilden. Besteht bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise fiir Teilflachen eines
Grundstiicks im Sinne des Grundbuchrechts eine selbstandige Inanspruchnahme-
mdoglichkeit, so ist jede solche Teilfliche als Grundstiick im Sinne dieser Satzung
anzusehen.

Grundstlcksentwasserungsanlagen sind alle Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung,
soweit sie nicht Bestandteil einer 6ffentlichen Abwasseranlage sind.

Die offentliche zentrale Abwasseranlage endet hinter der Kontrolleinrichtung
(Kontrollschacht oder Kontrollrohr) auf dem zu entwéssernden Grundstuick.

Zur dezentralen offentlichen Abwasseranlage gehdren alle VVorkehrungen und Einrich-
tungen zur Abfuhr und Behandlung von Abwasser einschlieRlich Fakalschlamm
auBerhalb des zu entwéssernden Grundstucks.

Soweit sich Vorschriften dieser Satzung auf den Grundstiickseigentiimer beziehen, gelten
die Regelungen entsprechend auch fur Erbbauberechtigte und solche Personen, die die
tatsdchliche Gewalt Uber eine bauliche Anlage oder ein Grundstiick austiben.

§3
AnschluRzwang

Jeder Grundstlickseigentimer ist verpflichtet, sein Grundstick nach MaRgabe der
folgenden Bestimmungen an eine 6ffentliche Abwasseranlage anzuschlielRen, sobald auf
seinem Grundstiick Abwasser auf Dauer anfallt.

Dauernder Anfall von Abwasser ist anzunehmen, sobald das Grundstiick mit Gebauden
fiir den dauernden oder voriibergehenden Aufenthalt von Menschen oder flr gewerbliche
oder industrielle Zwecke bebaut ist oder mit der Bebauung des Grundstiicks begonnen
wurde oder das Grundstiick derart befestigt worden ist, da Niederschlagswasser als
Abwasser anfallt.

Die Verpflichtung nach 8 3 Abs. 1 richtet sich auf den Anschlu an die zentrale
Abwasser-anlage, soweit die oOffentlichen Kanalisationsanlagen vor dem Grundstiick
betriebsbereit vorhanden sind, sonst auf Anschlul3 des Grundstiicks an die dezentrale
Abwasseranlage.

Besteht ein Anschlul} an die dezentrale Abwasseranlage, kann die Samtgemeinde den
Anschlul an die zentrale Abwasseranlage verlangen, sobald die Voraussetzungen des
Abs. 3 nachtréglich eintreten. Der Grundstiickseigentiimer erhélt eine entsprechende
Mitteilung durch die Samtgemeinde. Der Anschluf ist innerhalb von 3 Monaten nach
Zugang der Mitteilung vorzunehmen.

Die vorstehenden Regelungen gelten nicht, soweit und solange die Samtgemeinde von der
Abwasserbeseitigungspflicht freigestellt ist. Wenn eine Freistellung erlischt, gibt dies die
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Samtgemeinde durch eine schriftliche Mitteilung an die Grundstuickseigentimer bekannt.
Der AnschluB ist binnen dreier Monate nach Bekanntgabe vorzunehmen.

Werden an einer ErschlieungsstraBe, in die spater Entwasserungskanale eingebaut
werden sollen, Neubauten errichtet, so sind auf Verlangen der Samtgemeinde alle
Einrich-tungen fur den kinftigen AnschluB an die zentrale Abwasseranlage
vorzubereiten.

Die Samtgemeinde kann auch, solange sie noch nicht abwasserbeseitigungspflichtig ist,
den Anschlul3 eines Grundstilicks an die 6ffentliche Abwasseranlage anordnen (Ausiibung
des AnschluRzwangs). Der Grundstiickseigentimer hat den AnschluB innerhalb von
3 Monaten nach der Erklarung der Samtgemeinde Uber die Austibung des AnschluB-
zwangs vorzunehmen.

§4
Benutzungszwang

Wenn und soweit ein Grundstiick an eine ¢ffentliche Abwasseranlage angeschlossen ist,
ist der Grundstiickseigentimer verpflichtet, alles anfallende Abwasser - sofern nicht eine
Benutzungsbeschrankung nach § 12 gilt - der 6ffentlichen Abwasseranlage zuzufihren.

Die Samtgemeinde kann auf Antrag des Grundstlickseigentiimers einer Beseitigung des
Niederschlagswassers auf dem zu entwassernden Grundstiick zustimmen, soweit diese
schadlos maglich ist.

§5
Befreiung vom Anschlu3- und Benutzungszwang

Die Befreiung vom AnschluB- und Benutzungszwang kann auf Antrag ausgesprochen
werden,

1. soweit die Samtgemeinde von der Abwasserbeseitigungspflicht freigestellt ist und

2. wenn der AnschluB des Grundstiicks an die 6ffentliche Abwasseranlage fur den
Grundstlckseigentimer unter Berticksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohles
unzumutbar ist.

Der Antrag soll innerhalb eines Monats nach der Aufforderung zum Anschlul3 bei der
Samtgemeinde gestellt werden

Die Befreiung vom Anschluf- und Benutzungszwang kann unter dem Vorbehalt des
jederzeitigen Widerrufs oder auf eine bestimmte Zeit ausgesprochen werden. Sie erlischt,
sobald die Samtgemeinde hinsichtlich des freigestellten Grundstiicks abwasserbeseiti-
gungspflichtig wird.

§6
Entwasserungsgenehmigung

Die Samtgemeinde erteilt nach den Bestimmungen dieser Satzung eine Genehmigung
zum Anschluf3 an eine 6ffentliche Abwasseranlage und deren Benutzung (Entwasserungs-
genehmigung). Anderungen an der Grundstiicksentwésserungsanlage, an den der
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Entwasserungsgenehmigung zugrunde liegenden Abwasserverhaltnissen oder des
Anschlusses an die Abwasseranlage bediirfen einer Anderungsgenehmigung.

Entwasserungsgenehmigungen sind  vom  Grundstiickseigentimer  schriftlich  zu
beantragen (Entwasserungsantrag).

Die Samtgemeinde entscheidet, ob und in welcher Weise das Grundstiick anzuschlieRen
ist. Sie kann Untersuchungen der Abwasserbeschaffenheit sowie Begutachtungen der
Grundstlcksentwasserungsanlagen durch Sachverstandige verlangen, sofern das zur
Entscheidung Gber den Entwasserungsantrag erforderlich erscheint. Die Kosten hat der
Grundstlickseigentiimer zu tragen.

Die Genehmigung wird ungeachtet privater Rechte erteilt und lait diese unberlhrt. Sie
gilt auch fir und gegen die Rechtsnachfolger des Grundstiickseigentiimers. Sie ersetzt
nicht Erlaubnisse und Genehmigungen, die fir den Bau oder Betrieb der Grundstlicks-
entwésserungsanlage nach anderen Rechtsvorschriften erforderlich sein sollten.

Die Samtgemeinde kann die Genehmigung unter Bedingungen und Auflagen erteilen.

Vor der Erteilung der Entwésserungsgenehmigung darf mit der Herstellung oder
Anderung der Grundstiicksentwasserungsanlage nur begonnen werden, wenn und soweit
die Samtgemeinde ihr Einverstandnis erteilt hat.

Die Genehmigung erlischt, wenn innerhalb von 2 Jahren nach ihrer Erteilung mit der
Herstellung oder Anderung der Grundstiicksentwisserungsanlage nicht begonnen oder
wenn die Ausfiihrung 2 Jahre unterbrochen worden ist. Die Frist kann auf Antrag um
jeweils hochstens 2 Jahre verlangert werden.

Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch fiir Bauvorhaben des Bundes und des
Landes.
§7
Entwasserungsantrag

Der Entwésserungsantrag ist bei der Samtgemeinde mit dem Antrag auf Baugenehmigung
einzureichen, wenn die Entwisserungsgenehmigung/Anderungsgenehmigung wegen
eines genehmigungspflichtigen Bauvorhabens erforderlich wird. In den Féllen des § 3
Abs. 4 und 7 ist der Entwésserungsantrag spatestens einen Monat nach der Aufforderung
zum AnschlufR vorzulegen. Bei allen anderen VVorhaben ist der Entwésserungsantrag einen
Monat vor deren geplanten Beginn einzureichen.

Der Antrag fur den Anschluf3 an eine zentrale Abwasseranlage hat zu enthalten:

a) Erlauterungsbericht mit
- einer Beschreibung des Vorhabens und seiner Nutzung,
- Angabe Uber die GroRe und Befestigungsart der Hofflachen.

b) Eine Beschreibung des gewerblichen Betriebes, dessen Abwasser eingeleitet werden
soll, nach Art und Umfang der Produktion und der Anzahl der Beschaftigten sowie des
voraussichtlich anfallenden Abwassers nach Menge und Beschaffenheit.
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¢) Bei Grundstiicksentwasserungsanlagen mit VVorbehandlungsanlagen Angaben Gber
- Menge und Beschaffenheit des Abwassers,
- Funktionsbeschreibung der VVorbehandlungsanlage,
- Behandlung und Verbleib von anfallenden Riickstdnden (z. B. Schlamme, Feststoffe,
Leichtstoffe)
- Anfallstelle des Abwassers im Betrieb.

d) Einen mit Nordpfeil versehenen Lageplan des anzuschlieRenden Grundstiicks im
Mafstab nicht kleiner als 1 : 500 mit folgenden Angaben:
- Stral’e und Hausnummer,
- Geb&ude und befestigte Flachen,
- Grundstiicks- und Eigentumsgrenzen,
- Lage der Haupt- und Anschlu3kanéle,
- Gewasser, soweit vorhanden oder geplant,
- in der Nahe der Abwasserleitungen vorhandener Baumbestand.

e) Einen Schnittplan im Mal3stab 1 : 100 durch die Fall- und Entliftungsrohre des
Gebdudes mit den Entwésserungsprojekten. Einen Léngsschnitt durch die
Grundleitung
und durch die Revisionsschachte mit Angabe der Héhenmalie des Grundstticks und
der Sohlenhohe im Verhaltnis zur Stral3e, bezogen auf NN.

f) Grundrisse des Kellers und der Geschosse im Mal3stab 1 : 100, soweit dies zur Klar-
stellung der Grundstlicksentwéasserungsanlagen erforderlich ist. Die Grundrisse mussen
insbesondere die Bestimmung der einzelnen Rdume und samtliche in Frage

kommenden
Einlaufe sowie die Ableitung unter Angabe der lichten Weite und des Materials erken-
nen lassen, ferner die Entluftung der Leitungen und die Lage -etwaiger

Absperrschieber,

Rickstauverschliisse oder Hebeanlage.

g) Schmutzwasserleitungen sind mit ausgezogenen, Niederschlagswasserleitungen mit
gestrichelten Linien darzustellen und Mischwasserleitungen strichpunktiert. Spater
auszufuhrende Leitungen sind zu punktieren.

Folgende Farben sind dabei zu verwenden:

fur vorhandene Anlagen = schwarz

fur neue Anlagen = rot

fur abzubrechende Anlagen = gelb

Die fur Prifungsvermerke bestimmte griine Farbe darf nicht verwendet werden.

Der Antrag fiir den Anschluf? an die dezentrale Abwasseranlage hat zu enthalten:
a) Art und Bemessung der Grundstiicksentwasserungsanlage

b) Nachweis der wasserbehordlichen Einleitungserlaubnis fiir die Grundstlicks-
entwasserungsanlage

c¢) Einen mit Nordpfeil versehenen Lageplan des anzuschliellenden Grundstiicks im
MaRstab nicht kleiner als 1 : 500 mit folgenden Angaben:
- Stral’e und Hausnummer
- vorhandene und geplante bauliche Anlagen auf dem Grundstiick
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- Lage der Kleinklaranlage bzw. Sammelgrube
- Lage der Entwasserungsleitungen auBerhalb des Gebaudes mit Schachten
- Anfahr- und Entleerungsmaglichkeit fur das Entsorgungsfahrzeug.

§8
Einleitungsgenehmigung fur bestimmte Stoffe
und Stoffgruppeniberwachung

Stoffe oder Stoffgruppen, die in der Anlage 1 zu dieser Satzung aufgefuhrt sind, dirfen
nur mit besonderer Einleitungsgenehmigung der Samtgemeinde in die zentrale Abwasser-
anlage eingeleitet werden, wenn fur sie eine bestimmte Fracht oder Konzentration an der
Einleitungsstelle (Genehmigungswert) erreicht wird.

Die Genehmigungswerte und die flr ihre Bestimmung malgebenden Untersuchungs-
methoden ergeben sich aus der Anlage 1 zu dieser Satzung.

Die besondere Einleitungsgenehmigung wird auf 4 Jahre befristet erteilt.

Der Einleiter einer nach Abs. 1 genehmigungspflichtigen Einleitung hat das Abwasser
monatlich nach den in der Anlage 1 zu dieser Satzung aufgefiuhrten Untersuchungs-
methoden auf die die Genehmigungspflicht auslésenden Stoffe oder Stoffgruppen
untersuchen zu lassen.

Die Untersuchungsergebnisse sind der Samtgemeinde unaufgefordert innerhalb von vier
Wochen vorzulegen.

Die Untersuchungsmethode, die Vorlageverpflichtungen und die Haufigkeit der Unter-
suchungen konnen in der besonderen Einleitungsgenehmigung abweichend festgelegt
werden.

Antrdge auf Erteilung der besonderen Einleitungsgenehmigung missen mindestens
folgende Angaben enthalten:

1. Stoffe und Stoffgruppen, deren Einleitung genehmigungspflichtig ist, mit den zu
erwartenden Hochstkonzentrationen und dem vorgesehenen maximalen AbfluB je
Sekunde und Stunde, ferner genaue Angaben Uber die Zeiten, in denen eingeleitet

wird,

2. die Anfallstellen der Stoffe oder Stoffgruppen und ihre vorgesehene Behandlung
einschlieBlich der Sicherheits- und Kontrolleinrichtungen,

3. Angaben uber die derzeit durchgefuhrte Eigentiberwachung, die Untersuchungs-
methoden und die Untersuchungshéaufigkeit.

Bei Neueinleitungen kann dieser Antrag mit dem Entwésserungsantrag nach § 7 ver-
bunden werden. Bei Antrégen fir bestehende Einleitungen kann die Samtgemeinde die
Neuvorlage der in § 7 genannten Unterlagen verlangen, soweit das zur Entscheidung Uber
den Antrag erforderlich ist.

Die nach dieser VVorschrift entstehenden Kosten hat der Einleiter zu tragen

8 13 Abs. 12 gilt entsprechend.

I1. BESONDERE BESTIMMUNGEN FUR ZENTRALE ABWASSERANLAGEN
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§9
AnschluRkanal

Jedes Grundstiick hat einen eigenen, unmittelbaren Anschluf an die Offentliche
Abwasser- anlage zu haben. Die Lage und lichte Weite des AnschluRkanals und die
Anordnung der Kontrolleinrichtung bestimmt die Samtgemeinde.

Die Samtgemeinde kann ausnahmsweise den Anschlu® mehrerer Grundstiicke an einen
gemeinsamen AnschlulRkanal zulassen. Diese Aushahme setzt voraus, dal die beteiligten
Grundstlckseigentimer die Verlegung, Unterhaltung und Benutzung der Grundstiicks-
entwésserungsanlagen auf dem jeweils fremden Grundstick durch Eintragung einer
Baulast gesichert haben.

Die Samtgemeinde laRt die AnschluBkanale einschlieflich der Kontrolleinrichtungen
herstellen.

Ergeben sich bei der Ausfiihrung des AnschluRkanals unvorhersehbare Schwierigkeiten,
die auch ein Abweichen von dem genehmigten Plan erfordern koénnen, so hat der
Grundstlckseigentimer den dadurch fur die Anpassung seiner Grundstlcksent-
wasserungsanlage entstehenden Aufwand zu tragen. Der Grundstlickseigentiimer kann
keine Anspriiche geltend machen fur Nachteile, Erschwernisse und Aufwand, die durch
solche Anderungen des AnschluRkanals beim Bau und beim Betrieb der Grundstiicks-
entwésserungsanlage entstehen.

Die Samtgemeinde hat den Anschlukanal zu unterhalten und bei Verstopfung zu
reinigen. Der Grundstuckseigentimer hat die Kosten fir die Reinigung des
AnschluRkanals zu erstatten, wenn die Reinigung durch sein Verschulden erforderlich
geworden ist.

Der Grundstuckseigentimer darf den Anschlulkanal nicht verdndern oder verdndern
lassen.

8§10
Grundsttcksentwéasserungsanlage

Die Entwasserungsanlage auf dem anzuschliefenden Grundstiick ist nach den technischen
Baubestimmungen >>Grundstlicksentwésserungsanlagen<< - DIN 1986 - herzustellen.

Ist fir das Ableiten der Abwaésser in den Kanalanschlul? ein natiirliches Gefélle nicht
vorhanden oder besteht Riickstaugefahr, die durch eine Riickstaudoppelvorrichtung nicht
sicher beseitigt werden kann, so muf3 eine Abwasserhebeanlage eingebaut werden.

Die Verfillung von Rohrgraben hat nach DIN 18300 zu erfolgen. Die Herstellung von
Rohrgraben, das Verlegen des Hausanschlusses bis zur offentlichen Abwasseranlage
sowie das Verfiillen der Rohrgrében darf nur durch einen Unternehmer erfolgen, der
gegeniber der Samtgemeinde die erforderliche Sachkunde nachgewiesen hat. Ausnahmen
hiervon kdnnen zugelassen werden.

Die Grundsticksentwasserungsanlage darf erst nach ihrer Abnahme durch die
Samtgemeinde in Betrieb genommen werden. Bis zur Abnahme dirfen Rohrgraben nicht
verflllt werden. Uber das Priifungsergebnis wird ein Abnahmeschein ausgefertigt, soweit



4)

()

1)

@)

3)

1)

@)

8

das Prifungsergebnis die Inbetriebnahme der Anlage erlaubt. Werden bei der Abnahme
Mangel festgestellt, so sind diese innerhalb der gestellten Frist zu beseitigen. Der
Abnahmeschein befreit den Grundstiickseigentiimer nicht von seiner Haftung fir den
ordnungsgemaéfen Zustand der Grundstiicksentwasserungsanlage.

Die Grundstucksentwasserungsanlage ist stets in einem einwandfreien und
betriebsfahigen Zustand zu erhalten. Werden Maéngel festgestellt, so kann die
Samtgemeinde fordern, dall die Grundstlicksentwasserungsanlage auf Kosten des
Grundstuckseigentimers in den vorschriftsméiigen Zustand gebracht wird.

Der Grundstlickseigentimer ist verpflichtet, die Grundstlicksentwésserungsanlage im
Einvernehmen mit der Samtgemeinde anzupassen, wenn Anderungen an der 6ffentlichen
Abwasseranlage das erforderlich machen.

§11
Uberwachung der Grundstiicksentwéasserungsanlage

Beauftragten der Samtgemeinde ist zur Prufung der Grundstiicksentwasserungsanlage
oder zur Beseitigung von Stoérungen sofort und ungehindert Zutritt zu dieser Anlage, zu
den Abwasservorbehandlungsanlagen und zu den Abwasseranfallstellen zu gewéhren. Sie
sind berechtigt, notwendige MaRnahmen anzuordnen, insbesondere das eingeleitete oder
einzuleitende Abwasser zu Uberprifen und Proben zu entnehmen.

Alle Teile der Grundstiicksentwésserungsanlage, insbesondere Vorbehandlungsanlagen,
Revisionseinrichtungen,  Rickstauverschlisse sowie Abwasserbehandlungsanlagen
miussen zuganglich sein.

Der Grundstiickseigentimer ist verpflichtet, alle zur Prifung der Grundstiicksent-
wasserungsanlage geforderten Auskinfte zu erteilen.

8§12
Sicherung gegen Ruckstau

Ruckstauebene ist die StraBenoberflache vor dem anzuschlieRenden Grundstick. Unter
dem Rickstau liegende Raume, Schachte, Schmutz- und Regenwasserablaufe usw.
missen  nach  den  technischen  Bestimmungen fir den Bau von
Grundstlicksentwasserungsanlagen gemall DIN 1986 gegen Rickstau abgesichert sein.
Die Sperrvorrichtungen sind dauernd geschlossen zu halten und dirfen nur bei Bedarf
geoOffnet werden.

Wo die Absperrvorrichtungen nicht dauernd geschlossen sein konnen oder die
angrenzenden R&ume unbedingt gegen Rickstau geschiitzt werden mdissen, z. B.
Wohnungen, gewerbliche R&ume, Lagerrdume fur Lebensmittel oder andere wertvolle
Guter, ist das Schmutzwasser mit einer automatisch arbeitenden Abwasserhebeanlage bis
uber die Riickstauebene zu heben und dann in die 6ffentliche Abwasseranlage zu leiten.

8§13
Benutzungsbedingungen
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Alle Abwasser dirfen nur Uber die Grundstiicksentwasserungsanlage eingeleitet werden.

Das Benutzungsrecht beschrankt sich auf die Menge und Zusammensetzung des
Abwassers, die Grundlage der Entwéasserungsgenehmigung waren.

In den nach dem Trennverfahren entwdsserten Gebieten darf Niederschlagswasser,
Grund- und Dranwasser sowie unbelastetes Kuhlwasser nur in  den
Niederschlagswasserkanal, Schmutzwasser nur in den Schmutzwasserkanal eingeleitet
werden.

In die 6ffentliche Abwasseranlage dirfen solche Stoffe nicht eingeleitet werden, die

- die Kanalisation verstopfen oder zu Ablagerungen flhren,

- giftige, Ubelriechende oder explosive Ddmpfe oder Gase bilden,

- Bau- und Werkstoffe in starkerem Malle angreifen sowie

- die Abwasserreinigung oder die Schlammbeseitigung erschweren.

Hierzu gehoren insbesondere folgende Stoffe:

- Schutt, Asche, Glas, Sand, Mill, Treber, Hefe, Borsten, Lederreste, Fasern,
Kunststoffe, Textilien, grobes Papier u. &. (diese Stoffe durfen auch in zerkleinertem
Zustand nicht eingeleitet werden);

- Kunstharz, Lacke, Latexreste, Zement, Kalkhydrat, Gips, Mortel, flissige und spéter
erhdrtende Abfélle sowie Bitumen und Teer und deren Emulsionen;

- Jauche, Gulle, Mist, Silagesickersaft;

- Kaltreiniger, die chlorierte Kohlenwasserstoffe enthalten oder die die Olabscheidung
verhindern;

- Benzin, Heizol, Schmierdle, tierische und pflanzliche Ole, Blut und Molke;

- Sduren und Laugen (zulassiger pH-Bereich 6,5-10), chlorierte Kohlenwasserstoffe,
Phosgen, Schwefelwasserstoff; Blausdure und Stickstoffwasserstoffsaure sowie deren
Salze; Carbide, die Acetylen bilden; ausgesprochen toxische Stoffe.

Falls Stoffe dieser Art in stark verdlnnter Form anfallen und dabei die in § 13 Abs. 7
dieser Satzung genannten Einleitungswerte nicht Gberschritten werden, gilt das
Einleitungsverbot nicht.

Abwasser mit radioaktiven Inhaltsstoffen darf nur eingeleitet werden, wenn es der
2. Strahlenschutzverordnung vom 13. Oktober 1976 (insbesondere 8 46 Abs. 3)
entspricht.

Die Samtgemeinde kann die Einleitung von Abwaéssern auf(ergewohnlicher Art oder
Menge versagen oder von einer Vorbehandlung oder Speicherung abhangig machen und
an besondere Bedingungen knupfen.

Abwasser aus Industrie- und Gewerbebetrieben oder vergleichbaren Einrichtungen durfen
abgesehen von den ubrigen Begrenzungen des Benutzungsrechts nur eingeleitet werden,
wenn sie in der Stichprobe folgende Einleitungswerte nicht tberschreiten:

1. Allgemeine Parameter
a) Temperatur: 35°C
b) pH-Wert: 6,5 bis 10
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c) absetzbare Stoffe: 10 ml/l, nach 0,5 Stunden Absetzzeit
2. Verseifbare Ole und Fette 250 mg/I
3. Kohlenwasserstoffe
a) direkt abscheidbar: DIN 1999 (Abscheider fur Leichtflussigkeiten)
beachten

b) Kohlenwasserstoffe, gesamt
(gem. DIN 38409 Teil 18): 20 mg/I

4. Organische Losemittel
halogenierte Kohlenwasserstoffe
(berechnet als organisch
gebundenes Halogen): 5 mg/l

5. Anorganische Stoffe
(gel6st und ungelost)

a) Arsen (As) 1 mg/l
b) Blei (Pb) 2 mg/I
c¢) Cadmium (Cd) 0,5 mgl/l
d) Chrom 6wertig (Cn) 0,5 mgl/l
e) Chrom (Cn) 3 mg/l
f) Kupfer (Cu) 2 mg/l
g) Nickel (Ni) 3 mg/l
h) Quecksilber (Ho) 0,05 mg/l
i) Selen (Se) 1 mg/l
J) Zink (Zn) 5 mg/l
k) Zinn (Sn) 5 mg/l
I) Cobalt (Co) 5 mg/l
m) Silber (AQ) 2 mg/l
6. Anorganische Stoffe (geldst)

a) Ammonium und (NHa) 200 mgl/l

Ammoniak (NHs)
b) Cyanid, leicht freisetzbar (CN) 1 mgl/l
¢) Cyanid, gesamt (CN) 20 mg/l
d) Fluorid (F) 60 mg/I
e) Nitrit (NO2) 20 mg/I
f) Sulfat (SO4) 600 mg/l
g) Sulfid (S) 2 mgl/l

7. Organische Stoffe

a) Wasserdampfflichtige Phenole

(als CsHsOH) 100 mg/I
b) Farbstoffe Nur in einer so niedrigen

Konzentration, dal3 der Vorfluter
nach Einleitung des Ablaufes einer
mechanisch-biologischen Klaranlage
visuell nicht mehr gefarbt erscheint.

8. Spontan sauerstoffverbrauchende Nur in einer so niedrigen
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Stoffe, z. B. Natriumsulfid, Konzentration, daR keine anaeroben
Eisen-11-Sulfat: Verhéltnisse in der 6ffentlichen
Kanalisation auftreten.

Eine Anpassung der Grenzwerte oder Inhaltsstoffe bleibt vorbehalten.

Fur vorstehend nicht aufgefiihrte Stoffe werden die Einleitungswerte im Bedarfsfalle
festgesetzt.

Die zur Ermittlung der physikalischen und chemischen Beschaffenheit der Abwasser
notwendigen Untersuchungen sind nach den Deutschen Einheitsverfahren zur Wasser-,
Abwasser- und Schlammuntersuchung in der jeweils gultigen Fassung oder den
entsprechenden DIN-Normen des Fachnormenausschusses Wasserwesen im Deutschen
Institut fir Normung e. V., Berlin, auszufihren.

Hohere Einleitungswerte kdnnen im Einzelfall - nur unter Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs - zugelassen werden, wenn nach den Besonderheiten des Falles die schadlichen
Stoffe und Eigenschaften der Abwaésser innerhalb dieser Grenzen flr die 6ffentlichen
Abwasseranlagen, die darin beschéftigten Personen oder die Abwasserbehandlung
vertretbar sind. Geringere als die aufgefuhrten Einleitungswerte kénnen im Einzelfall
festgesetzt und die Einhaltung der geringeren Einleitungswerte kann angeordnet werden,
soweit dies nach den Umstanden des Falles geboten erscheint, um eine Gefahrdung der
offentlichen Abwasseranlagen oder der in den Anlagen beschaftigten Personen, die
Beeintrachtigung der Benutzbarkeit der Anlagen oder eine Erschwerung der
Abwasserbehandlung sowie der landwirtschaftlichen Klarschlammverwertung zu
verhuten. Das Einleiten oder Einbringen von Stoffen, die die geringeren Einleitungswerte
uberschreiten, féallt im Geltungsbereich der Anordnung unter das Einleitungsverbot nach
Abs. 7.

Es ist unzuldssig, Abwasser zu verdiinnen, um Einleitungsverbote zu umgehen oder die
Einleitungswerte zu erreichen.

(10) Ist damit zu rechnen, daR das anfallende Schmutzwasser nicht den Anforderungen gemafn

den vorstehenden Regelungen entspricht, so sind geeignete VVorbehandlungsanlagen zum
Ausgleich, zur Kuhlung, zur Riickhaltung von Fest- oder Leichtstoffen, zur Neutralisation
oder zur Entgiftung zu erstellen.

Im Rahmen der Entwésserungsgenehmigung gemald § 6 Abs. 1 wird auf Antrag der Bau
und Betrieb von Vorbehandlungsanlagen, die den allgemein anerkannten Regeln der
Abwassertechnik zu entsprechen haben, genehmigt.

Die Samtgemeinde kann MaRnahmen zur Ruckhaltung des Abwassers oder von
Abwasser-teilstromen verlangen, wenn die Vorbehandlung zeitweise unzureichend
erfolgt.

(11) Die Samtgemeinde kann eine Rickhaltung des Niederschlagswassers auf dem

Grundstiick fordern, wenn die zuldssigen AbfluBmengen uberschritten werden

(12) Ist zu erkennen, dafl} von dem Grundstiick Stoffe oder Abwasser im Sinne der Absatze 4-7

unzuléssigerweise in die 6ffentliche Abwasseranlage eingeleitet werden, ist die Samt-
gemeinde berechtigt, auf Kosten des Grundstiickseigentiimers die dadurch entstehenden
Schéden in der Abwasseranlage zu beseitigen, Untersuchungen und Messungen des
Abwassers vorzunehmen und selbsttatige MeRgerate mit den dafir erforderlichen
Kontrollschachten einbauen zu lassen.



1)

@)

1)

@)

3)

4)
()

(6)

12

§14
Besondere Grenzwerte

Soweit flr bestimmte Stoffe oder Stoffverbindungen EG-Richtlinien Uber Grenzwerte
bestehen, gelten diese anstelle von § 13 Abs. 7 und 8. Uberlassen derartige EG-
Richtlinien die Bestimmung von Grenzwerten einzelstaatlichen Regelungen, gelten
anstelle der Einleitungsbegrenzungen in § 13 Abs. 7, 8 die diesbeziiglichen allgemeinen
Verwaltungs-vorschriften nach § 7a WHG Uber Mindestanforderungen fir das Einleiten
von Abwasser entsprechend.

§ 13 bleibt im Gbrigen unberiihrt.

8§15
Betrieb der VVorbehandlungsanlagen

Der Grundstiickseigentiimer ist verpflichtet, die Vorbehandlungsanlagen so zu betreiben,
zu Uberwachen und zu unterhalten, daR die Schadlichkeit des Abwassers unter Beachtung
und Anwendung der allgemein anerkannten Regeln der Abwassertechnik so gering wie
mdoglich gehalten wird. Enthalt Abwasser bestimmter Herkunft Stoffe oder Stoffgruppen,
die wegen der Besorgnis einer Giftigkeit, Langlebigkeit, Anreicherungsfahigkeit oder
einer krebserzeugenden, fruchtschadigenden oder erbgutverandernden Wirkung als
gefahrlich zu bewerten sind (geféhrliche Stoffe), missen die Anforderungen dem Stand
der Technik entsprechen.

Die Einleitungswerte gemé&R § 13 Abs. 7 gelten flr das behandelte Abwasser, wie es aus
den Vorbehandlungsanlagen ohne nachtrdagliche Verdiinnung abflielt (Anfallstelle).
Erforderlichenfalls sind Probeentnahmeméglichkeiten einzubauen.

Die in Vorbehandlungsanlagen anfallenden Leichtstoffe, Feststoffe oder Schlamme sind
rechtzeitig und regelméafig zu entnehmen.

Anlagen mit unzulénglicher Vorbehandlungsleistung sind unverziiglich zu &ndern.

Die Samtgemeinde kann verlangen, dal} eine Person bestimmt und der Samtgemeinde
schriftlich benannt wird, die fir die Bedienung der Vorbehandlungsanlagen
verantwortlich ist.

Der Betreiber solcher Anlagen hat durch Eigenkontrollen zu gewahrleisten, dal3 die
Einleitungswerte gemal § 13 Abs. 7 fur vorbehandeltes Abwasser eingehalten werden
und die in dieser Satzung von der Einleitung ausgenommenen Stoffe nicht in die
offentliche Abwasseranlage gelangen. Uber die Eigenkontrollen ist ein Betriebstagebuch
zu fuhren.

I11. BESONDERE VORSCHRIFTEN FUR
DEZENTRALE ABWASSERANLAGEN

§16
Entleerungsmaglichkeit
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Die Grundstlicksentwéasserungsanlagen sind so anzulegen, dall das Entsorgungsfahrzeug
ungehindert anfahren und die Grundstiicksentwasserungsanlage ohne weiteres entleert werden
kann.

8§17
Einbringungsverbote

In die Grundstiicksentwasserungsanlage (abfluBlose Sammelgrube, Kleinklaranlage) durfen
die in 8§ 13 Abs. 4 aufgefilhrten Stoffe nicht eingeleitet werden. § 13 Abs. 4 Satz 3 bleibt
unberhrt.

8§18
Entleerung

(1) Die Grundstiickskleinklaranlagen und abfluBlosen Sammelgruben werden von der Samt-
gemeinde regelméafig entleert. Das anfallende Abwasser (Fékalschlamm) wird nach Wahl
der Samtgemeinde einer Behandlungsanlage oder einer anderweitigen schadlosen
Verwertung zugefiihrt.

(2) Im einzelnen gilt fur die Entleerungshéufigkeit:

Mehrkammer-Ausfaulgruben, die der DIN 4261 entsprechen und mit einer
wasserrechtlichen Erlaubnis versehen sind, werden entsprechend der Erlaubnis,
mindestens einmal in zweijahrigem Abstand, entschlammt.

Die Entleerungshéufigkeit dieser Anlagen kann den Angaben in den Wartungsprotokollen
angepalRt werden, sofern der Wartungsvertrag und die Wartungsprotokolle der
Samtgemeinde vorgelegt werden.

Der Entschlammungsintervall wird auf maximal 5 Jahre begrenzt.

Mehrkammer-Absetzgruben und Mehrkammer-Ausfaulgruben, die nicht der DIN 4261
entsprechen, werden bei Bedarf, in der Regel mindestens einmal jahrlich, entleert.

Der Grundstiickseigentiimer ist verpflichtet, rechtzeitig - mindestens eine Woche vorher -
bei der Samtgemeinde die Notwendigkeit einer Grubenentleerung anzuzeigen.

(3) Die Samtgemeinde gibt die Entleerungstermine bekannt. Die Bekanntgabe kann
offentlich geschehen. Der Grundstlckseigentimer ist verpflichtet, alle VVorkehrungen zu
treffen, daB die Entleerung zum festgesetzten Zeitpunkt erfolgen kann.

IV. SCHLUSSVORSCHRIFTEN

8§19
Malinahmen an der 6ffentlichen Abwasseranlage

Einrichtungen 6ffentlicher Abwasseranlagen dirfen nur von Beauftragten der Samtgemeinde
betreten werden. Eingriffe an 6ffentlichen Abwasseranlagen sind unzul&ssig (z. B. Entfernen
von Schachtabdeckungen und Einlaufrosten).

§20
Anzeigepflichten
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Entfallen fiir ein Grundstiick die Voraussetzungen des AnschluBzwangs (8 3 Abs. 1), so
hat der Grundstiickseigenttimer dies unverziglich der Samtgemeinde mitzuteilen.

Gelangen geféhrliche oder schéadliche Stoffe in die 6ffentliche Abwasseranlage, so ist die
Samtgemeinde unverziglich zu unterrichten.

Der Grundstiickseigentimer hat Betriebsstorungen oder Méngel am Anschlufkanal
unverzuglich der Samtgemeinde mitzuteilen.

8§21
Altanlagen

Anlagen, die vor dem AnschluB an eine 6ffentliche Abwasseranlage der Beseitigung des
auf dem Grundstuck anfallenden Abwassers dienten, sind, sofern sie nicht als Bestandteil
der angeschlossenen Grundstucksentwasserungsanlagen genehmigt sind, innerhalb von
drei Monaten so herzurichten, dal3 sie fur die Aufnahme oder Ableitung von Abwasser
nicht mehr benutzt werden kdnnen

Ist ein Grundstiick nicht mehr zu entwéssern, schliefl3t die Samtgemeinde den Anschlul3.

§22
Befreiungen

Die Samtgemeinde kann von Bestimmungen dieser Satzung, soweit sie keine Ausnahme
vorsehen, Befreiungen erteilen, wenn die Durchfiihrung der Bestimmungen im Einzelfall
zu einer offenbar nicht beabsichtigten Harte fuhren wiirde und die Befreiung mit den
offentlichen Belangen vereinbar ist.

Die Befreiung kann unter Bedingungen und Auflagen sowie befristet oder unter dem
Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs zugelassen werden.

§23
Haftung

Fur Schéaden, die durch satzungswidrige Benutzung oder satzungswidriges Handeln
entstehen, haftet der Verursacher. Dies gilt insbesondere, wenn entgegen dieser Satzung
schadliche Abwaésser oder sonstige Stoffe in die 6ffentliche Abwasseranlage eingeleitet
werden.

Wer entgegen 8 19 unbefugt Einrichtungen von Abwasseranlagen betritt oder Eingriffe an
ihnen vornimmt, haftet flir entstehende Schéden.

Der Grundstlckseigentumer haftet auflerdem fir alle Schaden und Nachteile, die der
Samtgemeinde durch den mangelhaften Zustand der Grundstiicksentwasserungsanlage,
ihr vorschriftswidriges Benutzen und ihr nicht sachgemaRes Bedienen entstehen.
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Wer durch Nichtbeachtung der Einleitungsbedingungen dieser Satzung den Verlust der
Halbierung der Abwasserabgabe (§ 9 Abs. 5 AbwAG) verursacht, hat der Samtgemeinde
den erhohten Betrag der Abwasserabgabe zu erstatten.

Mehrere Verursacher haften als Gesamtschuldner.
Gegen Uberschwemmungsschaden als Folge von

a) Ruckstau in der 6ffentlichen Abwasseranlage, z. B. bei Hochwasser, Wolkenbrichen,
Frostschaden oder Schneeschmelze;

b) Betriebsstérungen, z. B. Ausfall eines Pumpwerkes;

c) Behinderungen des Abwasserabflusses, z. B. bei Kanalbruch oder Verstopfung;

d) zeitweiliger Stillegung der 6ffentlichen Abwasseranlage, z. B. bei Reinigungsarbeiten
im StralRenkanal oder Ausfiilhrung von Anschluf3arbeiten,

hat der Grundstiickseigenttimer sein Grundstiick und seine Gebéude selbst zu schitzen.
Einen Anspruch auf Schadensersatz hat er nicht, soweit die eingetretenen Schaden nicht
schuldhaft von der Samtgemeinde verursacht worden sind. In gleichem Umfange hat er
die Samtgemeinde von allen Ersatzanspriichen freizustellen, die andere deswegen bei ihm
geltend machen.

8§24
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des 8 6 Abs. 2 der Nieders. Gemeindeordnung in der jeweils

gultigen Fassung handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig entgegen

1. § 3 Abs. 1 sein Grundstiick nicht rechtzeitig an die 6ffentliche Abwasseranlage
anschlieRen 1aRt;

2. 8 3 Abs. 3 sein Grundsttick nicht nach dem von der Samtgemeinde vorgeschriebenen
Verfahren entwassert;

3. §4 Abs. 1 das bei ihm anfallende Abwasser nicht in die 6ffentliche Abwasseranlage

ableitet;

dem nach 8 6 genehmigten Entwésserungsantrag die Anlage ausfihrt;

8§ 7 den Anschlul? seines Grundstiicks an die 6ffentliche Abwasseranlage oder die

Anderung der Entwasserungsgenehmigung nicht beantragt;

6. Abwasser ohne die nach § 8 erforderliche besondere Einleitungsgenehmigung einleitet,
die Abwasseruntersuchungen nicht oder nicht rechtzeitig durchfuhrt oder die Unter-
suchungsergebnisse nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt;

7. 810 Abs. 3 die Grundstucksentwéasserungsanlagen oder auch Teile hiervon vor der
Abnahme in Betrieb nimmt oder Rohrgrében vor der Abnahme verfillt;

8. § 10 Abs. 4 die Entwasserungsanlage seines Grundstiicks nicht ordnungsgemaf?
betreibt;

9. § 11 Beauftragten der Samtgemeinde nicht ungehindert Zutritt zu allen Teilen der
Grundstlcksentwésserungsanlage gewahrt;

10. 88 13, 14, 17 Abwasser einleitet, das einem Einleitungsverbot unterliegt oder
Abwasser
einleitet, das nicht den Einleitungswerten entspricht;
11. 8§ 15 die Vorbehandlungsanlage nicht ordnungsgemaéR betreibt und unterhalt;
12. 818 Abs. 2 die Anzeige der notwendigen Grubenentleerung unterlaft;
13. 8§18 Abs. 3 die Entleerung behindert;

o s
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14. § 19 die offentliche Abwasseranlage betritt oder sonstige MalRnahmen an ihr
vornimmt;
15. § 20 seine Anzeigepflichten nicht oder nicht unverziglich erfillt

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbuRe bis zu 3.000,00 Euro geahndet werden.

8§25
Beitrage und Gebihren

Fur die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung und die Benutzung der
offentlichen Abwasseranlage werden Beitrage und Gebihren nach besonderen Rechts-
vorschriften erhoben.

Fur die Genehmigung von Grundstiicksentwasserungsanlagen werden Verwaltungskosten
nach der Verwaltungskostensatzung erhoben.

826
Ubergangsregelung

Die vor Inkrafttreten der Satzung eingeleiteten Genehmigungsverfahren werden nach den
Vorschriften dieser Satzung weitergefthrt.

Soweit mit dem Inkrafttreten dieser Satzung die AnschluBvoraussetzungen gegeben sind
und das Grundsttick noch nicht an eine 6ffentliche Abwasseranlage angeschlossen ist, ist
der Entwasserungsantrag gemaR 8 7 dieser Satzung spatestens zwei Monate nach ihrem
Inkrafttreten einzureichen.

8§27
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2002 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung Uber die
Entwasserung der Grundstiicke und den AnschluB an die 6ffentliche Abwasseranlage vom
30. September 1993 auler Kraft.

Himmelpforten, den 21. Juni 2001

Samtgemeinde Himmelpforten

Samtgemeindebirgermeister



Stoff/Stoffgruppe

17
Anlage 1

Untersuchungsmethode

Genehmigungswerte

Cadmium gesamt

Quecksilber gesamt

nach DIN 38406 - E 19

(Ausgabe Juli 1980)
- aus der Stichprobe (nicht
abgesetzt, homogenisiert) -
(Ausgabe Juli 1980)
- aus der Stichprobe (nicht
abgesetzt, homogenisiert) -

0,1 mg/l
1,0 g/h

0,025 mg/l
0,3 g/h
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Abwasserbeseitigungssatzung


der Samtgemeinde Himmelpforten








-------------------------------------------------------------------------------------------------------------








Aufgrund der §§ 6, 8 und 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung vom 22.08.1996 (Nds. GVBl. S. 382), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.06.1993 (Nds. GVBl. S. 113), in Verbindung mit den §§ 148, 149 des Niedersächsischen Wassergesetzes vom 20.08.1990 (Nds. GVBl. S. 371), jeweils in der zur Zeit geltenden Fassung, hat der Rat der Samtgemeinde Himmelpforten in seiner Sitzung am 21. Juni 2001 folgende Satzung beschlossen:








I. Allgemeine Bestimmungen





§ 1


Allgemeines





(1)	Die Samtgemeinde Himmelpforten betreibt zur Beseitigung des in ihrem Entsorgungs-gebiet anfallenden Abwassers (Schmutzwasser) nach Maßgabe dieser Satzung eine rechtlich jeweils selbständige Anlage





	a)	zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung im Samtgemeindegebiet mit der Ausnahme der


		Gemeinde Großenwörden (Einrichtung „Himmelpforten“) und





	b)	zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung in den Ortsteilen Großenwörden-Ort und


„Im Strich“ der Gemeinde Großenwörden (Einrichtung „Großenwörden“)





als öffentliche Einrichtung. Die Abwasserbeseitigung umfaßt das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser sowie das Entwässern von Klärschlamm im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung, soweit die Samtgemeinde abwasserbeseitigungspflichtig ist.





(2)	Die Abwasserbeseitigung erfolgt mittels zentraler Kanalisations- und Abwasserreinigungs-anlagen im Trennverfahren (zentrale Abwasseranlagen) oder mittels Einrichtungen und Vorkehrungen zur Abfuhr und Behandlung von Abwasser einschließlich Fäkalschlamm (dezentrale Abwasseranlage).





(3)	Die Samtgemeinde kann die Abwasserbeseitigung ganz oder teilweise durch Dritte vornehmen lassen.





(4)	Ein Rechtsanspruch auf Herstellung, Ergänzung oder Betrieb öffentlicher Abwasser-anlagen überhaupt oder in bestimmter Weise oder auf den Anschluß an sie besteht nicht.




















§ 2


Begriffsbestimmungen





(1)	Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das Grundstück im Sinne des Grundbuchrechts. Mehrere solcher Grundstücke gelten dann als ein Grundstück, wenn sie eine wirtschaft-liche Einheit bilden. Besteht bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise für Teilflächen eines Grundstücks im Sinne des Grundbuchrechts eine selbständige Inanspruchnahme-möglichkeit, so ist jede solche Teilfläche als Grundstück im Sinne dieser Satzung anzusehen.





(2)	Grundstücksentwässerungsanlagen sind alle Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung, soweit sie nicht Bestandteil einer öffentlichen Abwasseranlage sind.





(3)	Die öffentliche zentrale Abwasseranlage endet hinter der Kontrolleinrichtung (Kontrollschacht oder Kontrollrohr) auf dem zu entwässernden Grundstück.





(4)	Zur dezentralen öffentlichen Abwasseranlage gehören alle Vorkehrungen und Einrich-tungen zur Abfuhr und Behandlung von Abwasser einschließlich Fäkalschlamm außerhalb des zu entwässernden Grundstücks.





(5)	Soweit sich Vorschriften dieser Satzung auf den Grundstückseigentümer beziehen, gelten die Regelungen entsprechend auch für Erbbauberechtigte und solche Personen, die die tatsächliche Gewalt über eine bauliche Anlage oder ein Grundstück ausüben.





§ 3


Anschlußzwang





(1)	Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, sein Grundstück nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen an eine öffentliche Abwasseranlage anzuschließen, sobald auf seinem Grundstück Abwasser auf Dauer anfällt.





(2)	Dauernder Anfall von Abwasser ist anzunehmen, sobald das Grundstück mit Gebäuden für den dauernden oder vorübergehenden Aufenthalt von Menschen oder für gewerbliche oder industrielle Zwecke bebaut ist oder mit der Bebauung des Grundstücks begonnen wurde oder das Grundstück derart befestigt worden ist, daß Niederschlagswasser als Abwasser anfällt.





(3)	Die Verpflichtung nach § 3 Abs. 1 richtet sich auf den Anschluß an die zentrale Abwasser-anlage, soweit die öffentlichen Kanalisationsanlagen vor dem Grundstück betriebsbereit vorhanden sind, sonst auf Anschluß des Grundstücks an die dezentrale Abwasseranlage.





(4)	Besteht ein Anschluß an die dezentrale Abwasseranlage, kann die Samtgemeinde den Anschluß an die zentrale Abwasseranlage verlangen, sobald die Voraussetzungen des Abs. 3 nachträglich eintreten. Der Grundstückseigentümer erhält eine entsprechende Mitteilung durch die Samtgemeinde. Der Anschluß ist innerhalb von 3 Monaten nach Zugang der Mitteilung vorzunehmen.





(5)	Die vorstehenden Regelungen gelten nicht, soweit und solange die Samtgemeinde von der Abwasserbeseitigungspflicht freigestellt ist. Wenn eine Freistellung erlischt, gibt dies die Samtgemeinde durch eine schriftliche Mitteilung an die Grundstückseigentümer bekannt. Der Anschluß ist binnen dreier Monate nach Bekanntgabe vorzunehmen.





(6)	Werden an einer Erschließungsstraße, in die später Entwässerungskanäle eingebaut werden sollen, Neubauten errichtet, so sind auf Verlangen der Samtgemeinde alle Einrich-tungen für den künftigen Anschluß an die zentrale Abwasseranlage vorzubereiten.





(7)	Die Samtgemeinde kann auch, solange sie noch nicht abwasserbeseitigungspflichtig ist, den Anschluß eines Grundstücks an die öffentliche Abwasseranlage anordnen (Ausübung des Anschlußzwangs). Der Grundstückseigentümer hat den Anschluß innerhalb von 3 Monaten nach der Erklärung der Samtgemeinde über die Ausübung des Anschluß-zwangs vorzunehmen.





§ 4


Benutzungszwang





(1)	Wenn und soweit ein Grundstück an eine öffentliche Abwasseranlage angeschlossen ist, ist der Grundstückseigentümer verpflichtet, alles anfallende Abwasser - sofern nicht eine Benutzungsbeschränkung nach § 12 gilt - der öffentlichen Abwasseranlage zuzuführen.





(2)	Die Samtgemeinde kann auf Antrag des Grundstückseigentümers einer Beseitigung des Niederschlagswassers auf dem zu entwässernden Grundstück zustimmen, soweit diese schadlos möglich ist.





§ 5


Befreiung vom Anschluß- und Benutzungszwang





(1)	Die Befreiung vom Anschluß- und Benutzungszwang kann auf Antrag ausgesprochen werden,





	1.	soweit die Samtgemeinde von der Abwasserbeseitigungspflicht freigestellt ist und


	2.	wenn der Anschluß des Grundstücks an die öffentliche Abwasseranlage für den


		Grundstückseigentümer unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohles


		unzumutbar ist.





	Der Antrag soll innerhalb eines Monats nach der Aufforderung zum Anschluß bei der Samtgemeinde gestellt werden





(2)	Die Befreiung vom Anschluß- und Benutzungszwang kann unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs oder auf eine bestimmte Zeit ausgesprochen werden. Sie erlischt, sobald die Samtgemeinde hinsichtlich des freigestellten Grundstücks abwasserbeseiti-gungspflichtig wird.





§ 6


Entwässerungsgenehmigung





(1)	Die Samtgemeinde erteilt nach den Bestimmungen dieser Satzung eine Genehmigung zum Anschluß an eine öffentliche Abwasseranlage und deren Benutzung (Entwässerungs-genehmigung). Änderungen an der Grundstücksentwässerungsanlage, an den der Entwässerungsgenehmigung zugrunde liegenden Abwasserverhältnissen oder des Anschlusses an die Abwasseranlage bedürfen einer Änderungsgenehmigung.





(2)	Entwässerungsgenehmigungen sind vom Grundstückseigentümer schriftlich zu beantragen (Entwässerungsantrag).





(3)	Die Samtgemeinde entscheidet, ob und in welcher Weise das Grundstück anzuschließen ist. Sie kann Untersuchungen der Abwasserbeschaffenheit sowie Begutachtungen der Grundstücksentwässerungsanlagen durch Sachverständige verlangen, sofern das zur Entscheidung über den Entwässerungsantrag erforderlich erscheint. Die Kosten hat der Grundstückseigentümer zu tragen.





(4)	Die Genehmigung wird ungeachtet privater Rechte erteilt und läßt diese unberührt. Sie gilt auch für und gegen die Rechtsnachfolger des Grundstückseigentümers. Sie ersetzt nicht Erlaubnisse und Genehmigungen, die für den Bau oder Betrieb der Grundstücks-entwässerungsanlage nach anderen Rechtsvorschriften erforderlich sein sollten.





(5)	Die Samtgemeinde kann die Genehmigung unter Bedingungen und Auflagen erteilen.





(6)	Vor der Erteilung der Entwässerungsgenehmigung darf mit der Herstellung oder Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage nur begonnen werden, wenn und soweit die Samtgemeinde ihr Einverständnis erteilt hat.





(7)	Die Genehmigung erlischt, wenn innerhalb von 2 Jahren nach ihrer Erteilung mit der Herstellung oder Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage nicht begonnen oder wenn die Ausführung 2 Jahre unterbrochen worden ist. Die Frist kann auf Antrag um jeweils höchstens 2 Jahre verlängert werden.





(8)	Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für Bauvorhaben des Bundes und des Landes.





§ 7


Entwässerungsantrag





(1)	Der Entwässerungsantrag ist bei der Samtgemeinde mit dem Antrag auf Baugenehmigung einzureichen, wenn die Entwässerungsgenehmigung/Änderungsgenehmigung wegen eines genehmigungspflichtigen Bauvorhabens erforderlich wird. In den Fällen des § 3 Abs. 4 und 7 ist der Entwässerungsantrag spätestens einen Monat nach der Aufforderung zum Anschluß vorzulegen. Bei allen anderen Vorhaben ist der Entwässerungsantrag einen Monat vor deren geplanten Beginn einzureichen.





(2)	Der Antrag für den Anschluß an eine zentrale Abwasseranlage hat zu enthalten:





	a)	Erläuterungsbericht mit


		- einer Beschreibung des Vorhabens und seiner Nutzung,


		- Angabe über die Größe und Befestigungsart der Hofflächen.





	b)	Eine Beschreibung des gewerblichen Betriebes, dessen Abwasser eingeleitet werden


		soll, nach Art und Umfang der Produktion und der Anzahl der Beschäftigten sowie des


		voraussichtlich anfallenden Abwassers nach Menge und Beschaffenheit.





	c)	Bei Grundstücksentwässerungsanlagen mit Vorbehandlungsanlagen Angaben über


		- Menge und Beschaffenheit des Abwassers,


		- Funktionsbeschreibung der Vorbehandlungsanlage,


		- Behandlung und Verbleib von anfallenden Rückständen (z. B. Schlämme, Feststoffe,


		  Leichtstoffe)


		- Anfallstelle des Abwassers im Betrieb.





	d)	Einen mit Nordpfeil versehenen Lageplan des anzuschließenden Grundstücks im


		Maßstab nicht kleiner als 1 : 500 mit folgenden Angaben:


		- Straße und Hausnummer,


		- Gebäude und befestigte Flächen,


		- Grundstücks- und Eigentumsgrenzen,


		- Lage der Haupt- und Anschlußkanäle,


		- Gewässer, soweit vorhanden oder geplant, 


		- in der Nähe der Abwasserleitungen vorhandener Baumbestand.





	e)	Einen Schnittplan im Maßstab 1 : 100 durch die Fall- und Entlüftungsrohre des


		Gebäudes mit den Entwässerungsprojekten. Einen Längsschnitt durch die Grundleitung


		und durch die Revisionsschächte mit Angabe der Höhenmaße des Grundstücks und


		der Sohlenhöhe im Verhältnis zur Straße, bezogen auf NN.





	f)	Grundrisse des Kellers und der Geschosse im Maßstab 1 : 100, soweit dies zur Klar-


		stellung der Grundstücksentwässerungsanlagen erforderlich ist. Die Grundrisse müssen


		insbesondere die Bestimmung der einzelnen Räume und sämtliche in Frage kommenden


		Einläufe sowie die Ableitung unter Angabe der lichten Weite und des Materials erken-


		nen lassen, ferner die Entlüftung der Leitungen und die Lage etwaiger Absperrschieber,


		Rückstauverschlüsse oder Hebeanlage.





	g)	Schmutzwasserleitungen sind mit ausgezogenen, Niederschlagswasserleitungen mit


		gestrichelten Linien darzustellen und Mischwasserleitungen strichpunktiert. Später


		auszuführende Leitungen sind zu punktieren.


		Folgende Farben sind dabei zu verwenden:


		für vorhandene Anlagen	=  schwarz


		für neue Anlagen		=  rot


		für abzubrechende Anlagen	=  gelb


		Die für Prüfungsvermerke bestimmte grüne Farbe darf nicht verwendet werden.





(3)	Der Antrag für den Anschluß an die dezentrale Abwasseranlage hat zu enthalten:





	a)	Art und Bemessung der Grundstücksentwässerungsanlage





	b)	Nachweis der wasserbehördlichen Einleitungserlaubnis für die Grundstücks-


		entwässerungsanlage





	c)	Einen mit Nordpfeil versehenen Lageplan des anzuschließenden Grundstücks im


		Maßstab nicht kleiner als 1 : 500 mit folgenden Angaben:


		- Straße und Hausnummer


		- vorhandene und geplante bauliche Anlagen auf dem Grundstück


		- Lage der Kleinkläranlage bzw. Sammelgrube


		- Lage der Entwässerungsleitungen außerhalb des Gebäudes mit Schächten


		- Anfahr- und Entleerungsmöglichkeit für das Entsorgungsfahrzeug.











§ 8


Einleitungsgenehmigung für bestimmte Stoffe


und Stoffgruppenüberwachung





(1)	Stoffe oder Stoffgruppen, die in der Anlage 1 zu dieser Satzung aufgeführt sind, dürfen nur mit besonderer Einleitungsgenehmigung der Samtgemeinde in die zentrale Abwasser-anlage eingeleitet werden, wenn für sie eine bestimmte Fracht oder Konzentration an der Einleitungsstelle (Genehmigungswert) erreicht wird.


	Die Genehmigungswerte und die für ihre Bestimmung maßgebenden Untersuchungs-methoden ergeben sich aus der Anlage 1 zu dieser Satzung.


	Die besondere Einleitungsgenehmigung wird auf 4 Jahre befristet erteilt.





(2)	Der Einleiter einer nach Abs. 1 genehmigungspflichtigen Einleitung hat das Abwasser monatlich nach den in der Anlage 1 zu dieser Satzung aufgeführten Untersuchungs-methoden auf die die Genehmigungspflicht auslösenden Stoffe oder Stoffgruppen untersuchen zu lassen.


	Die Untersuchungsergebnisse sind der Samtgemeinde unaufgefordert innerhalb von vier Wochen vorzulegen.


	Die Untersuchungsmethode, die Vorlageverpflichtungen und die Häufigkeit der Unter-suchungen können in der besonderen Einleitungsgenehmigung abweichend festgelegt werden.





(3)	Anträge auf Erteilung der besonderen Einleitungsgenehmigung müssen mindestens folgende Angaben enthalten:





	1.	Stoffe und Stoffgruppen, deren Einleitung genehmigungspflichtig ist, mit den zu


		erwartenden Höchstkonzentrationen und dem vorgesehenen maximalen Abfluß je


		Sekunde und Stunde, ferner genaue Angaben über die Zeiten, in denen eingeleitet wird,


	2.	die Anfallstellen der Stoffe oder Stoffgruppen und ihre vorgesehene Behandlung


		einschließlich der Sicherheits- und Kontrolleinrichtungen,


	3.	Angaben über die derzeit durchgeführte Eigenüberwachung, die Untersuchungs-


		methoden und die Untersuchungshäufigkeit.





	Bei Neueinleitungen kann dieser Antrag mit dem Entwässerungsantrag nach § 7 ver-bunden werden. Bei Anträgen für bestehende Einleitungen kann die Samtgemeinde die Neuvorlage der in § 7 genannten Unterlagen verlangen, soweit das zur Entscheidung über den Antrag erforderlich ist.





(4)	Die nach dieser Vorschrift entstehenden Kosten hat der Einleiter zu tragen





(5)	§ 13 Abs. 12 gilt entsprechend.








II. Besondere Bestimmungen für Zentrale Abwasseranlagen





§ 9


Anschlußkanal





(1)	Jedes Grundstück hat einen eigenen, unmittelbaren Anschluß an die öffentliche Abwasser- anlage zu haben. Die Lage und lichte Weite des Anschlußkanals und die Anordnung der Kontrolleinrichtung bestimmt die Samtgemeinde.





(2)	Die Samtgemeinde kann ausnahmsweise den Anschluß mehrerer Grundstücke an einen gemeinsamen Anschlußkanal zulassen. Diese Ausnahme setzt voraus, daß die beteiligten Grundstückseigentümer die Verlegung, Unterhaltung und Benutzung der Grundstücks-entwässerungsanlagen auf dem jeweils fremden Grundstück durch Eintragung einer Baulast gesichert haben.





(3)	Die Samtgemeinde läßt die Anschlußkanäle einschließlich der Kontrolleinrichtungen herstellen.





(4)	Ergeben sich bei der Ausführung des Anschlußkanals unvorhersehbare Schwierigkeiten, die auch ein Abweichen von dem genehmigten Plan erfordern können, so hat der Grundstückseigentümer den dadurch für die Anpassung seiner Grundstücksent-wässerungsanlage entstehenden Aufwand zu tragen. Der Grundstückseigentümer kann keine Ansprüche geltend machen für Nachteile, Erschwernisse und Aufwand, die durch solche Änderungen des Anschlußkanals beim Bau und beim Betrieb der Grundstücks-entwässerungsanlage entstehen.





(5)	Die Samtgemeinde hat den Anschlußkanal zu unterhalten und bei Verstopfung zu reinigen. Der Grundstückseigentümer hat die Kosten für die Reinigung des Anschlußkanals zu erstatten, wenn die Reinigung durch sein Verschulden erforderlich geworden ist.





(6)	Der Grundstückseigentümer darf den Anschlußkanal nicht verändern oder verändern lassen.





§ 10


Grundstücksentwässerungsanlage





(1)	Die Entwässerungsanlage auf dem anzuschließenden Grundstück ist nach den technischen Baubestimmungen >>Grundstücksentwässerungsanlagen<< - DIN 1986 - herzustellen.


	Ist für das Ableiten der Abwässer in den Kanalanschluß ein natürliches Gefälle nicht vorhanden oder besteht Rückstaugefahr, die durch eine Rückstaudoppelvorrichtung nicht sicher beseitigt werden kann, so muß eine Abwasserhebeanlage eingebaut werden.





(2)	Die Verfüllung von Rohrgräben hat nach DIN 18300 zu erfolgen. Die Herstellung von Rohrgräben, das Verlegen des Hausanschlusses bis zur öffentlichen Abwasseranlage sowie das Verfüllen der Rohrgräben darf nur durch einen Unternehmer erfolgen, der gegenüber der Samtgemeinde die erforderliche Sachkunde nachgewiesen hat. Ausnahmen hiervon können zugelassen werden.





(3)	Die Grundstücksentwässerungsanlage darf erst nach ihrer Abnahme durch die Samtgemeinde in Betrieb genommen werden. Bis zur Abnahme dürfen Rohrgräben nicht verfüllt werden. Über das Prüfungsergebnis wird ein Abnahmeschein ausgefertigt, soweit das Prüfungsergebnis die Inbetriebnahme der Anlage erlaubt. Werden bei der Abnahme Mängel festgestellt, so sind diese innerhalb der gestellten Frist zu beseitigen. Der Abnahmeschein befreit den Grundstückseigentümer nicht von seiner Haftung für den ordnungsgemäßen Zustand der Grundstücksentwässerungsanlage.











(4)	Die Grundstücksentwässerungsanlage ist stets in einem einwandfreien und betriebsfähigen Zustand zu erhalten. Werden Mängel festgestellt, so kann die Samtgemeinde fordern, daß die Grundstücksentwässerungsanlage auf Kosten des Grundstückseigentümers in den vorschriftsmäßigen Zustand gebracht wird.





(5)	Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Grundstücksentwässerungsanlage im Einvernehmen mit der Samtgemeinde anzupassen, wenn Änderungen an der öffentlichen Abwasseranlage das erforderlich machen.





§ 11


Überwachung der Grundstücksentwässerungsanlage





(1)	Beauftragten der Samtgemeinde ist zur Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage oder zur Beseitigung von Störungen sofort und ungehindert Zutritt zu dieser Anlage, zu den Abwasservorbehandlungsanlagen und zu den Abwasseranfallstellen zu gewähren. Sie sind berechtigt, notwendige Maßnahmen anzuordnen, insbesondere das eingeleitete oder einzuleitende Abwasser zu überprüfen und Proben zu entnehmen.





(2)	Alle Teile der Grundstücksentwässerungsanlage, insbesondere Vorbehandlungsanlagen, Revisionseinrichtungen, Rückstauverschlüsse sowie Abwasserbehandlungsanlagen müssen zugänglich sein.





(3)	Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, alle zur Prüfung der Grundstücksent-wässerungsanlage geforderten Auskünfte zu erteilen.





§ 12


Sicherung gegen Rückstau





(1)	Rückstauebene ist die Straßenoberfläche vor dem anzuschließenden Grundstück. Unter dem Rückstau liegende Räume, Schächte, Schmutz- und Regenwasserabläufe usw. müssen nach den technischen Bestimmungen für den Bau von Grundstücksentwässerungsanlagen gemäß DIN 1986 gegen Rückstau abgesichert sein. Die Sperrvorrichtungen sind dauernd geschlossen zu halten und dürfen nur bei Bedarf geöffnet werden.





(2)	Wo die Absperrvorrichtungen nicht dauernd geschlossen sein können oder die angrenzenden Räume unbedingt gegen Rückstau geschützt werden müssen, z. B. Wohnungen, gewerbliche Räume, Lagerräume für Lebensmittel oder andere wertvolle Güter, ist das Schmutzwasser mit einer automatisch arbeitenden Abwasserhebeanlage bis über die Rückstauebene zu heben und dann in die öffentliche Abwasseranlage zu leiten.





§ 13


Benutzungsbedingungen





(1)	Alle Abwässer dürfen nur über die Grundstücksentwässerungsanlage eingeleitet werden.





(2)	Das Benutzungsrecht beschränkt sich auf die Menge und Zusammensetzung des Abwassers, die Grundlage der Entwässerungsgenehmigung waren.





(3)	In den nach dem Trennverfahren entwässerten Gebieten darf Niederschlagswasser, Grund- und Dränwasser sowie unbelastetes Kühlwasser nur in den Niederschlagswasserkanal, Schmutzwasser nur in den Schmutzwasserkanal eingeleitet werden.





(4)	In die öffentliche Abwasseranlage dürfen solche Stoffe nicht eingeleitet werden, die


	


	-	die Kanalisation verstopfen oder zu Ablagerungen führen,


	-	giftige, übelriechende oder explosive Dämpfe oder Gase bilden,


	-	Bau- und Werkstoffe in stärkerem Maße angreifen sowie


	-	die Abwasserreinigung oder die Schlammbeseitigung erschweren.





	Hierzu gehören insbesondere folgende Stoffe:


	


	-	Schutt, Asche, Glas, Sand, Müll, Treber, Hefe, Borsten, Lederreste, Fasern,


		Kunststoffe, Textilien, grobes Papier u. ä. (diese Stoffe dürfen auch in zerkleinertem


		Zustand nicht eingeleitet werden);


	-	Kunstharz, Lacke, Latexreste, Zement, Kalkhydrat, Gips, Mörtel, flüssige und später


		erhärtende Abfälle sowie Bitumen und Teer und deren Emulsionen;


	-	Jauche, Gülle, Mist, Silagesickersaft;


	-	Kaltreiniger, die chlorierte Kohlenwasserstoffe enthalten oder die die Ölabscheidung


		verhindern;


	-	Benzin, Heizöl, Schmieröle, tierische und pflanzliche Öle, Blut und Molke;


	-	Säuren und Laugen (zulässiger pH-Bereich 6,5-10), chlorierte Kohlenwasserstoffe,


		Phosgen, Schwefelwasserstoff; Blausäure und Stickstoffwasserstoffsäure sowie deren


		Salze; Carbide, die Acetylen bilden; ausgesprochen toxische Stoffe.





	Falls Stoffe dieser Art in stark verdünnter Form anfallen und dabei die in § 13 Abs. 7 dieser Satzung genannten Einleitungswerte nicht überschritten werden, gilt das Einleitungsverbot nicht.





(5)	Abwasser mit radioaktiven Inhaltsstoffen darf nur eingeleitet werden, wenn es der 2. Strahlenschutzverordnung vom 13. Oktober 1976 (insbesondere § 46 Abs. 3) entspricht.





(6)	Die Samtgemeinde kann die Einleitung von Abwässern außergewöhnlicher Art oder Menge versagen oder von einer Vorbehandlung oder Speicherung abhängig machen und an besondere Bedingungen knüpfen.





(7)	Abwässer aus Industrie- und Gewerbebetrieben oder vergleichbaren Einrichtungen dürfen abgesehen von den übrigen Begrenzungen des Benutzungsrechts nur eingeleitet werden, wenn sie in der Stichprobe folgende Einleitungswerte nicht überschreiten:





1. Allgemeine Parameter





    a) Temperatur:


35°C


    b) pH-Wert:


6,5 bis 10


    c) absetzbare Stoffe:


10 ml/l, nach 0,5 Stunden Absetzzeit








2. Verseifbare Öle und Fette


250 mg/l








3. Kohlenwasserstoffe





    a) direkt abscheidbar:


DIN 1999 (Abscheider für Leichtflüssigkeiten)


beachten


    b) Kohlenwasserstoffe, gesamt


        (gem. DIN 38409 Teil 18):





20 mg/l








4. Organische Lösemittel


    halogenierte Kohlenwasserstoffe


    (berechnet als organisch


    gebundenes Halogen):











5 mg/l








5. Anorganische Stoffe


    (gelöst und ungelöst)





    a) Arsen


(As)


1


mg/l


    b) Blei


(Pb)


2


mg/l


    c) Cadmium


(Cd)


0,5


mg/l


    d) Chrom 6wertig


(Cr)


0,5


mg/l


    e) Chrom


(Cr)


3


mg/l


    f) Kupfer


(Cu)


2


mg/l


    g) Nickel


(Ni)


3


mg/l


    h) Quecksilber


(Hg)


0,05


mg/l


    i)  Selen


(Se)


1


mg/l


    j)  Zink


(Zn)


5


mg/l


    k) Zinn


(Sn)


5


mg/l


    l)  Cobalt


(Co)


5


mg/l


    m) Silber


(Ag)


2


mg/l














6. Anorganische Stoffe (gelöst)











    a) Ammonium und


(NH4)


200


mg/l


        Ammoniak


(NH3)








    b) Cyanid, leicht freisetzbar


(CN)


1


mg/l


    c) Cyanid, gesamt


(CN)


20


mg/l


    d) Fluorid


(F)


60


mg/l


    e) Nitrit


(NO2)


20


mg/l


    f) Sulfat


(SO4)


600


mg/l


    g) Sulfid


(S)


2


mg/l














7. Organische Stoffe











    a) Wasserdampfflüchtige Phenole


        (als C6H5OH)








100





mg/l


    b) Farbstoffe





Nur in einer so niedrigen 


Konzentration, daß der Vorfluter


nach Einleitung des Ablaufes einer


mechanisch-biologischen Kläranlage


visuell nicht mehr gefärbt erscheint.











8. Spontan sauerstoffverbrauchende


    Stoffe, z. B. Natriumsulfid,


    Eisen-II-Sulfat:





Nur in einer so niedrigen 


Konzentration, daß keine anaeroben


Verhältnisse  in der öffentlichen


Kanalisation auftreten.





	Eine Anpassung der Grenzwerte oder Inhaltsstoffe bleibt vorbehalten.


	Für vorstehend nicht aufgeführte Stoffe werden die Einleitungswerte im Bedarfsfalle festgesetzt.


	Die zur Ermittlung der physikalischen und chemischen Beschaffenheit der Abwässer notwendigen Untersuchungen sind nach den Deutschen Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung in der jeweils gültigen Fassung oder den entsprechenden DIN-Normen des Fachnormenausschusses Wasserwesen im Deutschen Institut für Normung e. V., Berlin, auszuführen.





(8)	Höhere Einleitungswerte können im Einzelfall - nur unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs - zugelassen werden, wenn nach den Besonderheiten des Falles die schädlichen Stoffe und Eigenschaften der Abwässer innerhalb dieser Grenzen für die öffentlichen Abwasseranlagen, die darin beschäftigten Personen oder die Abwasserbehandlung vertretbar sind. Geringere als die aufgeführten Einleitungswerte können im Einzelfall festgesetzt und die Einhaltung der geringeren Einleitungswerte kann angeordnet werden, soweit dies nach den Umständen des Falles geboten erscheint, um eine Gefährdung der öffentlichen Abwasseranlagen oder der in den Anlagen beschäftigten Personen, die Beeinträchtigung der Benutzbarkeit der Anlagen oder eine Erschwerung der Abwasserbehandlung sowie der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung zu verhüten. Das Einleiten oder Einbringen von Stoffen, die die geringeren Einleitungswerte überschreiten, fällt im Geltungsbereich der Anordnung unter das Einleitungsverbot nach Abs. 7.





(9)	Es ist unzulässig, Abwasser zu verdünnen, um Einleitungsverbote zu umgehen oder die Einleitungswerte zu erreichen.





(10)	Ist damit zu rechnen, daß das anfallende Schmutzwasser nicht den Anforderungen gemäß den vorstehenden Regelungen entspricht, so sind geeignete Vorbehandlungsanlagen zum Ausgleich, zur Kühlung, zur Rückhaltung von Fest- oder Leichtstoffen, zur Neutralisation oder zur Entgiftung zu erstellen.


	Im Rahmen der Entwässerungsgenehmigung gemäß § 6 Abs. 1 wird auf Antrag der Bau und Betrieb von Vorbehandlungsanlagen, die den allgemein anerkannten Regeln der Abwassertechnik zu entsprechen haben, genehmigt.


	Die Samtgemeinde kann Maßnahmen zur Rückhaltung des Abwassers oder von Abwasser-teilströmen verlangen, wenn die Vorbehandlung zeitweise unzureichend erfolgt.





(11)	Die Samtgemeinde kann eine Rückhaltung des Niederschlagswassers auf dem Grundstück fordern, wenn die zulässigen Abflußmengen überschritten werden





(12)	Ist zu erkennen, daß von dem Grundstück Stoffe oder Abwässer im Sinne der Absätze 4-7 unzulässigerweise in die öffentliche Abwasseranlage eingeleitet werden, ist die Samt-gemeinde berechtigt, auf Kosten des Grundstückseigentümers die dadurch entstehenden Schäden in der Abwasseranlage zu beseitigen, Untersuchungen und Messungen des Abwassers vorzunehmen und selbsttätige Meßgeräte mit den dafür erforderlichen Kontrollschächten einbauen zu lassen.





§ 14


Besondere Grenzwerte





(1)	Soweit für bestimmte Stoffe oder Stoffverbindungen EG-Richtlinien über Grenzwerte bestehen, gelten diese anstelle von § 13 Abs. 7 und 8. Überlassen derartige EG-Richtlinien die Bestimmung von Grenzwerten einzelstaatlichen Regelungen, gelten anstelle der Einleitungsbegrenzungen in § 13 Abs. 7, 8 die diesbezüglichen allgemeinen Verwaltungs-vorschriften nach § 7 a WHG über Mindestanforderungen für das Einleiten von Abwasser entsprechend.





(2)	§ 13 bleibt im übrigen unberührt.





§ 15


Betrieb der Vorbehandlungsanlagen





(1)	Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Vorbehandlungsanlagen so zu betreiben, zu überwachen und zu unterhalten, daß die Schädlichkeit des Abwassers unter Beachtung und Anwendung der allgemein anerkannten Regeln der Abwassertechnik so gering wie möglich gehalten wird. Enthält Abwasser bestimmter Herkunft Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgnis einer Giftigkeit, Langlebigkeit, Anreicherungsfähigkeit oder einer krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder erbgutverändernden Wirkung als gefährlich zu bewerten sind (gefährliche Stoffe), müssen die Anforderungen dem Stand der Technik entsprechen.





(2)	Die Einleitungswerte gemäß § 13 Abs. 7 gelten für das behandelte Abwasser, wie es aus den Vorbehandlungsanlagen ohne nachträgliche Verdünnung abfließt (Anfallstelle). Erforderlichenfalls sind Probeentnahmemöglichkeiten einzubauen.





(3)	Die in Vorbehandlungsanlagen anfallenden Leichtstoffe, Feststoffe oder Schlämme sind rechtzeitig und regelmäßig zu entnehmen.





(4)	Anlagen mit unzulänglicher Vorbehandlungsleistung sind unverzüglich zu ändern.





(5)	Die Samtgemeinde kann verlangen, daß eine Person bestimmt und der Samtgemeinde schriftlich benannt wird, die für die Bedienung der Vorbehandlungsanlagen verantwortlich ist.





(6)	Der Betreiber solcher Anlagen hat durch Eigenkontrollen zu gewährleisten, daß die Einleitungswerte gemäß § 13 Abs. 7 für vorbehandeltes Abwasser eingehalten werden und die in dieser Satzung von der Einleitung ausgenommenen Stoffe nicht in die öffentliche Abwasseranlage gelangen. Über die Eigenkontrollen ist ein Betriebstagebuch zu führen.








III. BESONDERE VORSCHRIFTEN FÜR


DEZENTRALE ABWASSERANLAGEN





§ 16


Entleerungsmöglichkeit





Die Grundstücksentwässerungsanlagen sind so anzulegen, daß das Entsorgungsfahrzeug ungehindert anfahren und die Grundstücksentwässerungsanlage ohne weiteres entleert werden kann.





§ 17


Einbringungsverbote





In die Grundstücksentwässerungsanlage (abflußlose Sammelgrube, Kleinkläranlage) dürfen die in § 13 Abs. 4 aufgeführten Stoffe nicht eingeleitet werden. § 13 Abs. 4 Satz 3 bleibt unberührt.








§ 18


Entleerung





(1)	Die Grundstückskleinkläranlagen und abflußlosen Sammelgruben werden von der Samt-gemeinde regelmäßig entleert. Das anfallende Abwasser (Fäkalschlamm) wird nach Wahl der Samtgemeinde einer Behandlungsanlage oder einer anderweitigen schadlosen Verwertung zugeführt.





(2)	Im einzelnen gilt für die Entleerungshäufigkeit:


	


Mehrkammer-Ausfaulgruben, die der DIN 4261 entsprechen und mit einer wasserrechtlichen Erlaubnis versehen sind, werden entsprechend der Erlaubnis, mindestens einmal in zweijährigem Abstand, entschlammt.


	Die Entleerungshäufigkeit dieser Anlagen kann den Angaben in den Wartungsprotokollen angepaßt werden, sofern der Wartungsvertrag und die Wartungsprotokolle der Samtgemeinde vorgelegt werden.


	Der Entschlammungsintervall wird auf maximal 5 Jahre begrenzt.





	Mehrkammer-Absetzgruben und Mehrkammer-Ausfaulgruben, die nicht der DIN 4261 entsprechen, werden bei Bedarf, in der Regel mindestens einmal jährlich, entleert. 


Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, rechtzeitig - mindestens eine Woche vorher - bei der Samtgemeinde die Notwendigkeit einer Grubenentleerung anzuzeigen.





(3)	Die Samtgemeinde gibt die Entleerungstermine bekannt. Die Bekanntgabe kann öffentlich geschehen. Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, alle Vorkehrungen zu treffen, daß die Entleerung zum festgesetzten Zeitpunkt erfolgen kann.








IV. SCHLUSSVORSCHRIFTEN





§ 19


Maßnahmen an der öffentlichen Abwasseranlage





Einrichtungen öffentlicher Abwasseranlagen dürfen nur von Beauftragten der Samtgemeinde betreten werden. Eingriffe an öffentlichen Abwasseranlagen sind unzulässig (z. B. Entfernen von Schachtabdeckungen und Einlaufrosten).





§ 20


Anzeigepflichten





(1)	Entfallen für ein Grundstück die Voraussetzungen des Anschlußzwangs (§ 3 Abs. 1), so hat der Grundstückseigentümer dies unverzüglich der Samtgemeinde mitzuteilen.





(2)	Gelangen gefährliche oder schädliche Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage, so ist die Samtgemeinde unverzüglich zu unterrichten.





(3)	Der Grundstückseigentümer hat Betriebsstörungen oder Mängel am Anschlußkanal unverzüglich der Samtgemeinde mitzuteilen.











§ 21


Altanlagen





(1)	Anlagen, die vor dem Anschluß an eine öffentliche Abwasseranlage der Beseitigung des auf dem Grundstück anfallenden Abwassers dienten, sind, sofern sie nicht als Bestandteil der angeschlossenen Grundstücksentwässerungsanlagen genehmigt sind, innerhalb von drei Monaten so herzurichten, daß sie für die Aufnahme oder Ableitung von Abwasser nicht mehr benutzt werden können





(2)	Ist ein Grundstück nicht mehr zu entwässern, schließt die Samtgemeinde den Anschluß.





§ 22


Befreiungen





(1)	Die Samtgemeinde kann von Bestimmungen dieser Satzung, soweit sie keine Ausnahme vorsehen, Befreiungen erteilen, wenn die Durchführung der Bestimmungen im Einzelfall zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Befreiung mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist.





(2)	Die Befreiung kann unter Bedingungen und Auflagen sowie befristet oder unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs zugelassen werden.





§ 23


Haftung





(1)	Für Schäden, die durch satzungswidrige Benutzung oder satzungswidriges Handeln entstehen, haftet der Verursacher. Dies gilt insbesondere, wenn entgegen dieser Satzung schädliche Abwässer oder sonstige Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage eingeleitet werden.





(2)	Wer entgegen § 19 unbefugt Einrichtungen von Abwasseranlagen betritt oder Eingriffe an ihnen vornimmt, haftet für entstehende Schäden.





(3)	Der Grundstückseigentümer haftet außerdem für alle Schäden und Nachteile, die der Samtgemeinde durch den mangelhaften Zustand der Grundstücksentwässerungsanlage, ihr vorschriftswidriges Benutzen und ihr nicht sachgemäßes Bedienen entstehen.





(4)	Wer durch Nichtbeachtung der Einleitungsbedingungen dieser Satzung den Verlust der Halbierung der Abwasserabgabe (§ 9 Abs. 5 AbwAG) verursacht, hat der Samtgemeinde den erhöhten Betrag der Abwasserabgabe zu erstatten.





(5)	Mehrere Verursacher haften als Gesamtschuldner.





(6)	Gegen Überschwemmungsschäden als Folge von





	a)	Rückstau in der öffentlichen Abwasseranlage, z. B. bei Hochwasser, Wolkenbrüchen,


	   	Frostschäden oder Schneeschmelze;


	b)	Betriebsstörungen, z. B. Ausfall eines Pumpwerkes;


	c)	Behinderungen des Abwasserabflusses, z. B. bei Kanalbruch oder Verstopfung;


	d)	zeitweiliger Stillegung der öffentlichen Abwasseranlage, z. B. bei Reinigungsarbeiten


		im Straßenkanal oder Ausführung von Anschlußarbeiten,


	


	hat der Grundstückseigentümer sein Grundstück und seine Gebäude selbst zu schützen.


	Einen Anspruch auf Schadensersatz hat er nicht, soweit die eingetretenen Schäden nicht schuldhaft von der Samtgemeinde verursacht worden sind. In gleichem Umfange hat er die Samtgemeinde von allen Ersatzansprüchen freizustellen, die andere deswegen bei ihm geltend machen.





§ 24


Ordnungswidrigkeiten





(1)	Ordnungswidrig im Sinne des § 6 Abs. 2 der Nieders. Gemeindeordnung in der jeweils gültigen Fassung handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen


	1.	§ 3 Abs. 1 sein Grundstück nicht rechtzeitig an die öffentliche Abwasseranlage


		anschließen läßt;


	2.	§ 3 Abs. 3 sein Grundstück nicht nach dem von der Samtgemeinde vorgeschriebenen


		Verfahren entwässert;


	3.	§ 4 Abs. 1 das bei ihm anfallende Abwasser nicht in die öffentliche Abwasseranlage


		ableitet;


	4.	dem nach § 6 genehmigten Entwässerungsantrag die Anlage ausführt;


	5.	§ 7 den Anschluß seines Grundstücks an die öffentliche Abwasseranlage oder die


		Änderung der Entwässerungsgenehmigung nicht beantragt;


	6.	Abwasser ohne die nach § 8 erforderliche besondere Einleitungsgenehmigung einleitet,


		die Abwasseruntersuchungen nicht oder nicht rechtzeitig durchführt oder die Unter-


		suchungsergebnisse nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt;


	7.	§ 10 Abs. 3 die Grundstücksentwässerungsanlagen oder auch Teile hiervon vor der


		Abnahme in Betrieb nimmt oder Rohrgräben vor der Abnahme verfüllt;


	8.	§ 10 Abs. 4 die Entwässerungsanlage seines Grundstücks nicht ordnungsgemäß 


		betreibt;


	9.	§ 11 Beauftragten der Samtgemeinde nicht ungehindert Zutritt zu allen Teilen der


		Grundstücksentwässerungsanlage gewährt;


	10.	§§ 13, 14, 17 Abwasser einleitet, das einem Einleitungsverbot unterliegt oder Abwasser


		einleitet, das nicht den Einleitungswerten entspricht;


	11.	§ 15 die Vorbehandlungsanlage nicht ordnungsgemäß betreibt und unterhält;


	12.	§ 18 Abs. 2 die Anzeige der notwendigen Grubenentleerung unterläßt;


	13.	§ 18 Abs. 3 die Entleerung behindert;


	14.	§ 19 die öffentliche Abwasseranlage betritt oder sonstige Maßnahmen an ihr vornimmt;


	15.	§ 20 seine Anzeigepflichten nicht oder nicht unverzüglich erfüllt





(2)	Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 3.000,00 Euro geahndet werden.





§ 25


Beiträge und Gebühren





(1)	Für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung und die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage werden Beiträge und Gebühren nach besonderen Rechts-vorschriften erhoben.





(2)	Für die Genehmigung von Grundstücksentwässerungsanlagen werden Verwaltungskosten nach der Verwaltungskostensatzung erhoben.








§ 26


Übergangsregelung





(1)	Die vor Inkrafttreten der Satzung eingeleiteten Genehmigungsverfahren werden nach den Vorschriften dieser Satzung weitergeführt.





(2)	Soweit mit dem Inkrafttreten dieser Satzung die Anschlußvoraussetzungen gegeben sind und das Grundstück noch nicht an eine öffentliche Abwasseranlage angeschlossen ist, ist der Entwässerungsantrag gemäß § 7 dieser Satzung spätestens zwei Monate nach ihrem Inkrafttreten einzureichen.





§ 27


Inkrafttreten





Diese Satzung tritt am 01. Januar 2002 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluß an die öffentliche Abwasseranlage vom 30. September 1993 außer Kraft.








Himmelpforten, den 21. Juni 2001











Samtgemeinde  Himmelpforten











Samtgemeindebürgermeister




















Anlage 1





Stoff/Stoffgruppe


Untersuchungsmethode


Genehmigungswerte








nach DIN 38406 - E 19








Cadmium gesamt


(Ausgabe Juli 1980)


- aus der Stichprobe  (nicht


abgesetzt, homogenisiert) -


0,1


1,0


mg/l


g/h


Quecksilber gesamt


(Ausgabe Juli 1980)


- aus der Stichprobe  (nicht


abgesetzt, homogenisiert) -


0,025


0,3


mg/l


g/h
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